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Kurz informiert

▶▶ Digitalisierung
KBV und KzBV verabschieden elektronisches zahnbonusheft

| Das Bonusheft für den Eintrag von Vorsorgeuntersuchungen in der Zahn-
arztpraxis wird digital: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 
 Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben das medizinische 
 Informationsobjekt (MIO) „Zahnärztliches Bonusheft“ verabschiedet.  Patienten 
und Zahnarztpraxen können die Anwendung ab dem Jahr 2022 als Bestandteil 
der elektronischen Patienten akte (ePA) nutzen. Das teilte die KZBV in einer 
Pressemitteilung vom 30.07.2020 mit. |

merKe | Auch für Patienten mit privater Krankenversicherung (PKV) können 
Kostenträger in bestimmten Fällen ein Bonusheft als Vorsorgenachweis verlan-
gen. Beispiele sind der Basistarif (PA 12/2017, Seite 14) oder  eine entsprechende 
 Ver sicherungsvereinbarung des Patienten mit der PKV (PA 11/2019, Seite 18). 
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▶▶ BZÄK
Hygienepauschale: BzÄK rechnet mit 100 mio. euro mehrumsatz

| Die vom 08.04.2020 bis zum 30.09.2020 befristete Hygienepauschale 
(PA  08/2020, Seite 1) dürfte in den deutschen Zahnarztpraxen für einen 
Mehrumsatz von 100 Mio. Euro  sorgen. Das geht aus einer Hochrechnung 
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hervor. |

Im Mai 2020 wurde die Pauschale mehr als 1 Mio. Mal genutzt, im Juni 2020 
waren es 1,2 Mio. Mal. Für den August 2020 schätzte die BZÄK den  monatlichen 
Mehrumsatz durch die Pauschale auf rd. 20 Mio. Euro. 

merKe | Im April 2020 hatten BZÄK, PKV-Verband und Beihilfe im Beratungs-
forum für Gebührenordnungsfragen (PA 08/2019, Seite 5) mit dem Beschluss Nr. 34 
die Hygienepauschale vereinbart und mit dem Beschluss Nr. 25 bis zum 30.09.2020 
verlängert. Die Pauschale gilt für alle privat ver sicherten  Patienten sowie für 
 gesetzlich Versicherte mit Zusatzversicherung. Sie soll den durch die Corona-
pandemie bedingten Mehraufwand an Hygienemaßnahmen für Zahnarztpraxen 
auffangen. Für alle Behandlungen ab dem 08.04.2020 darf die Nr. 3010a GOZ zum 
2,3-fachen Satz (14,23 Euro) berechnet werden.
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▶▶ Prothetik
BArmer zahnreport 2020: Ausgaben und eigenanteile für zahn-
ersatz nahezu unverändert

| Die Gesamtausgaben und die Eigenanteile für prothetische Versorgungen 
sind im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. 
Das belegt der BARMER Zahn report (online unter iww.de/s3960). Im Jahr 
2018 betrugen die Ausgaben 1.517,93 Euro pro neu eingeliederter  Versorgung 
(Vorjahr: 1.523,84), der Eigenanteil pro Patient lag bei 876,66 Euro (Vorjahr: 
879,36 Euro). Mit 33,2 Prozent nahm die Versorgung erhaltungswürdiger 
Zähne den Großteil der Regelversorgungsleistungen ein. |
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